
#ST# Bundesbeschluss
über den Energieartikel in der Bundesverfassung

vom 8. Oktober 1982

Die Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 25. März 1981 '),

beschliesst:

I

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:

Art. 24 °cties

1 Der Bund kann zur Sicherung einer ausreichenden, wirtschaftlichen und um-
weltschonenden Energieversorgung

a. Grundsätze aufstellen für die sparsame und rationelle Energieverwendung;
b. Vorschriften erlassen über den Energieverbrauch von Anlagen, Fahrzeugen

und Geräten;
c. die Entwicklung von Techniken fördern, die der sparsamen und rationellen

Energieverwendung, der Nutzbarmachung herkömmlicher und neuer Ener-
gien und der breiten Fächerung der Energieversorgung dienen.

2 Er nimmt dabei auf die Anstrengungen der Kantone, ihrer Gemeinwesen und
der Wirtschaft angemessen Rücksicht. Den unterschiedlichen Verhältnissen der
einzelnen Gebiete des Landes und der wirtschaftlichen Tragbarkeit ist Rechnung
zu tragen.
3 Der Bund berücksichtigt bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Erfordernisse
der sparsamen und rationellen Energieverwendung sowie einer breitgefächerten
Energieversorgung. In der Gesetzgebung über die direkte Bundessteuer begün-
stigt er die energiesparenden Investitionen.

II

Dieser Beschluss untersteht der Abstimmung des Volkes und der Stände.
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Energieartikel in der Bundesverfassung

Ständerat, 8. Oktober 1982 Nationalrat, 8. Oktober 1982

Der Präsident: Dreyer Die Präsidentin: Lang
Die Sekretärin: Huber Der Protokollführer: Zwicker
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